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Erhaltung 

§ 14a. (1) Bei der Überlassung des Gebrauchs einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes aus dem Titel 
eines Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages hat die Bauvereinigung nach Maßgabe der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, daß die Baulichkeit, die 
vermieteten oder zur Nutzung überlassenen Wohnungen oder Geschäftsräume und die der gemeinsamen 
Benützung der Bewohner der Baulichkeit dienenden Anlagen im jeweils ortsüblichen Standard erhalten und 
erhebliche Gefahren für die Gesundheit der Bewohner beseitigt werden. Im übrigen bleibt § 1096 ABGB 
unberührt. 

(2) Die Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfaßt: 

 1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile der Baulichkeit erforderlich sind; 

 2. die Arbeiten, die zur Erhaltung der Wohnungen, Geschäftsräume, Einstellplätze (Garagen) oder 
Abstellplätze der Baulichkeit erforderlich sind; diese Arbeiten jedoch nur dann, wenn es sich um die 
Behebung von ernsten Schäden der Baulichkeit oder um die Beseitigung einer vom Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstand ausgehenden erheblichen Gesundheitsgefährdung handelt oder wenn sie 
erforderlich sind, um eine zu vermietende Wohnung, einen zu vermietenden Geschäftsraum, einen zu 
vermietenden Einstellplatz (Garage) oder einen zu vermietenden Abstellplatz in brauchbarem Zustand 
zu übergeben; 

 3. die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden, der gemeinsamen Benützung 
der Bewohner dienenden Anlagen, wie im besonderen von zentralen Wärmeversorgungsanlagen, 
Personenaufzügen oder zentralen Waschküchen erforderlich sind, es sei denn, daß alle Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulichkeit für die gesamte Dauer ihres Miet- oder sonstigen 
Nutzungsvertrages auf die Benützung der Anlage verzichten; ist die Erhaltung einer bestehenden Anlage 
unter Bedachtnahme auf die Kosten der Errichtung und des Betriebes einer vergleichbaren neuen 
Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar, so ist anstelle der Erhaltung der bestehenden Anlage eine 
vergleichbare neue Anlage zu errichten; 

 4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die kraft öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen 
vorzunehmen sind, wie etwa der Anschluß an eine Wasserleitung oder an eine Kanalisierung, die 
Installation von geeigneten Schutzvorrichtungen für die Energieversorgung oder von Geräten zur 
Feststellung des individuellen Energieverbrauchs; 

 5. die Installation von technisch geeigneten Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung des 
Energieverbrauchs oder die der Senkung des Energieverbrauchs sonst dienenden Ausgestaltungen der 
Baulichkeit, von einzelnen Teilen der Baulichkeit oder von einzelnen Wohnungen oder 
Geschäftsräumen, wenn und insoweit die hiefür erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich 
vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit und den zu erwartenden 
Einsparungen stehen; 
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 6. bei Vorliegen einer nach § 16 Abs. 7 zulässigen Vereinbarung die Installation und die Miete von 
technisch geeigneten Meßvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung im Sinn dieser Bestimmung. 

 7. unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie insbesondere bei Gewährung 
einer öffentlichen Förderung, die Durchführung: 

 a) behinderten-, alten- und kindergerechter Maßnahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik, 

 b) von Maßnahmen, die eine zeitgemäße Ausstattung der Baulichkeit oder von Miet- und 
Nutzungsgegenständen herbeiführen. 

(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind durch die gemäß § 14 Abs. 1 Z 5 eingehobenen Beträge zu 
decken. Reichen diese Beträge zur Deckung der Kosten nicht aus, so gilt § 14 Abs. 2 bis 5. 


